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Betrifft:  Mobilfunk in Krankenhäusern 
   Kurzstellungnahme 
 
 

1. Minimierung der EMF-Belastungen: 

Eine generelle Minimierung von möglichen gesundheitlichen Einflussfaktoren ist speziell 

in Krankenhäusern aus ärztlicher Sicht für die Genesung der Patienten zu befürworten. 

Dies gilt natürlich nicht nur für EMF, sondern auch für andere wie z.B. chemische 

Faktoren in der Innenraumluft. 

Eine Möglichkeit zur Minimierung liegt auch in der Installation/Nichtinstallation von 

WLAN. Prinzipiell ist dem Einrichten von Internet mittels Kabelverbindung der Vorrang vor 

funktechnischen Einrichtungen zu geben. Dies gilt für Schulen, etc. und natürlich auch in 

verstärktem Ausmaß für bestimmte Bereiche in Spitälern (Krankenzimmer). 

 

2. Zur Frage eines Handyverbotes in Spitälern: 

Es können derzeit nach wie vor Medizingeräte durch hochfrequente elektromagnetische 

Felder von Mobiltelefonen gestört werden. Besonders GSM900-Handys können mit 

Geräten interferieren und so zu lebensbedrohlichen Situationen führen (Hietanen u. 

Sibakov 2007). GSM1800- und UMTS-Handys können in einem Abstand von <1 Meter 

Störwirkungen bei Medizingeräten verursachen.  

Die Störfestigkeit von medizinischen Geräten reicht im Allgemeinen nicht aus, um 

Störungen durch Mikrowellen von Mobiltelefonen mit Sicherheit auszuschließen. Mit der 

Möglichkeit von Störungen muss deshalb auch in medizinischen Bereichen gerechnet 

werden.  



 

Diese Situation erfordert daher einen verantwortungsbewussten Umgang mit dem 

Mobiltelefon, insbesondere in medizinischen Einrichtungen mit lebenswichtigen Geräten. 

Dazu zählt u.a. auch ein generelles Abschalten (kein Standby-Betrieb) von Handys in den 

Behandlungsräumen, (Krankenzimmern, wo medizinische Apparaturen stehen.  

Viele Spitäler haben bereits ein generelles Handyverbot erlassen. Diese sind - wie die 

Erfahrung zeigt - nie eingehalten worden und daher sinnlos. Stattdessen sollte in 

sensiblen Bereichen (Krankenzimmer, insbesondere jene, wo medizinische Geräte zum 

Einsatz kommen, Intensivstationen) ein Handyverbot erlassen werden. In anderen 

Bereichen des Spitals kann mobiles Telefonieren gestattet werden, da es auch für die 

Genesung der PatientInnen von Vorteil sein kann (z.B. Aufrechterhalten sozialer 

Kontakte). Trotzdem ist einem Festnetzanschluss der Vorzug zu geben. 
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